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Technische Anschlussbedingungen (TAB) der Stadtwerke Tuttlingen GmbH (swt) für die Lieferung von Wärme aus dem Nähwärmenetz folgen-
der Anlagen:  

• Blockheizkraftwerk Thiergarten 
• Hackschnitzelheizung Stadionstraße 
• Heizzentrale Donaustraße 
• Heizzentrale Olgastraße 

1. Allgemeines 
1.1. Die TAB gelten für den Anschluss und den Betrieb von Anlagen, die an das Nahwärmenetz der oben genannten Anlagen angeschlos-

sen werden. Sie sind Bestandteil des zwischen dem Kunden und der swt abgeschlossenen Wärmeversorgungsvertrages. 

1.2. Änderungen und Ergänzungen der TAB werden dem Kunden bekannt gegeben. Bei allen Reparaturen und Anlageänderungen ist die 
jeweils letzte Fassung der TAB zu beachten. 

1.3. Die an das Fernwärmenetz angeschlossene kundeneigene Anlage muss den rechtlichen Bestimmungen und den anerkannten Regeln 
der Technik, sowie den vertraglich festgelegten Bedingungen entsprechen. Die Heizungsanlage des Kunden darf nur von einer aner-
kannten Firma gebaut werden. Die beauftragten Planungs- und Installationsfirmen haben sich vor der Arbeitsaufnahme mit den Fach-
stellen der swt abzusprechen. 

2. Wärmebedarf  
Planung, Neu- und Umbau der Heizungsanlage des Kunden, sowie die Ermittlung der höchsten Wärmeleistung, sind nach den anerkannten 
Regeln der Technik vorzunehmen. Die in einer Studie bereits ermittelten Höchstleistungen bilden die Grundlage zum Abschluss des Wärmelie-
ferungsvertrags und zur Bemessung der Übergabestation. Sollte sich der Wärmebedarf während der Vertragslaufzeit durch Umbau oder durch 
zusätzliche Wärmedämmmaßnahmen ändern, so ist der Fernwärmeversorgungsvertrag und evtl. die Fernwärme-Hausstation den veränderten 
Verhältnissen anzupassen. 

3. Wärmeträger 
3.1. Als Wärmeträger im Fernwärmenetz dient aufbereitetes Wasser. Es darf nicht verunreinigt oder der Anlage entnommen werden. Eine 

Wasserentnahme aus dem Fernwärmenetz zum Auffüllen von Kundenanlagen ist mit den swt vorher abzustimmen. 

3.2. Das Fernwärme-Heizwassernetz der swt wird außentemperaturabhängig gleitend mit Vorlauftemperaturen zwischen max. 85° C und 
min. 70° C betrieben. Die swt ist berechtigt, die Vorlauftemperatur in den Nachtstunden (22.00 - 06.00 Uhr) zu senken. 

3.3. Die Dimensionierung der Rohrleitungen, Heizkörper, Luftheizgeräte und Boiler muss so gewählt werden, dass die Rücklauftemperatu-
ren netzseitig 55° C nicht überschreiten. 

4. Übergabestation und Heizungsanlage 
4.1. Die Übergabestation ist das Bindeglied zwischen dem Hausanschluss und der Kundenanlage. Sie hat die Aufgabe, die Wärme in der 

vertragsgemäßen Form (Temperatur und Volumenstrom) an die Hauszentrale zu übergeben (Anlage 1). Sie wird vom Kunden erstellt 
und unterhalten. Die Eigentumsgrenze bildet der anlagenseitige Flansch an dem swt-eigenen Absperrorgan des Nahwärmenetzes. Der 
Abstand zwischen Eigentumsgrenze und der Wärmemengenzählung darf höchstens 5 Meter betragen. 

4.2. Eventuell erforderlich werdende Veränderungen oder Neueinstellungen in den Übergabestationen dürfen nur von fachkundigem Perso-
nal vorgenommen werden. Diese Eingriffe sind der swt unverzüglich mitzuteilen. Lediglich im Schadensfalle (Rohrbruch o.ä.) ist der 
Kunde berechtigt, die beiden Hauptabsperrventile auf der Abnehmerseite zu schließen. 

4.3. Der Übergaberaum und die technischen Einrichtungen müssen jederzeit ohne Schwierigkeiten für Mitarbeiter der swt oder deren Beauf-
tragte zugänglich sein. Der Übergaberaum sollte nicht neben oder unter Räumen liegen, welche vor lauten Geräuschen geschützt sein 
sollten (z.B. Schlafräume). 

4.4. Der Lieferumfang der swt ist aus dem Anlagenschaltbild (Anlage 1) zu entnehmen. Vom Kunden sind beizustellen: 1 Stromanschluss 
230 V, 16 A. 

4.5. Der Stromverbrauch der Anlage wird vom Kunden getragen. 

4.6. Die Abnehmeranlage des Kunden besteht aus: Übergabestation mit Wärmetauscher, Raumheizung, lufttechnischen Anlagen, Brauch-
wassererwärmung und Druckhaltung. 

4.7. Alle Dichtungsmaterialien für Flansche, Verschraubungen und Stopfbüchsen, in den von Heizwasser der swt durchflossenen Anlage-
teile, sind so zu wählen, dass leicht alkalisches Heizwasser (pH-Wert max. 9,0) keine Beeinträchtigung der Abdichtfähigkeit hervorrufen 
kann. 

4.8. Die Heizungsanlage des Kunden wird indirekt (d.h. über einen Wärmetauscher) an das Nahwärmenetz angeschlossen. 

4.9. Die Auslegung der Heizflächen des Wärmetauschers erfolgt entsprechend dem maximalen Wärmebedarf der Raumheizung und der 
lufttechnischen Anlagen, den vereinbarten Heizwassertemperaturen (Pkt. 3.2) und den Temperaturanforderungen der Heizungsanlage. 
Die Hausübergabestation inkl. aller Armaturen und des Wärmezählers ist auf einen Differenzdruck von 600 mbar auszulegen. 

4.10. Der Durchfluss am Wärmetauscher ist durch ein Temperatur- oder Mengenbegrenzungsventil so geregelt, dass das Heizwasser auf der 
Netzseite mindestens auf 55 ° C abgekühlt wird. 

4.11. Der Wärmemengenzähler von Landis+ Gyr ULTRAHEAT 50 wird von der swt geliefert und eingebaut. 

4.12. Die Übergabestationen sind mit folgendem Regler auszustatten: Samson Heizungs- und Fernheizungsregler TROVIS 5575. 
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5. Brauchwassererwärmung, Legionellen 
5.1. Die swt behält sich vor, bei Bedarf, zur Optimierung der Wärmeerzeugung, die Beheizung des Brauchwasserspeichers zeitlich zu be-

grenzen. Hierfür werden alle Heizungsregler miteinander verknüpft. Die erforderlichen Parameter für die Einbindung des Reglers in das 
Netz sind bei den swt zu erfragen. Der Brauchwarmwasserspeicher muss so geregelt sein, dass er im Normalbetrieb (außerhalb der 
täglichen Aufheizung) beladen wird. Die swt kann zu Spitzenlastzeiten (tägliche Aufheizzeit) die Brauchwassererwärmung unterbrechen 
und während des Normalbetriebs einschalten. 

5.2. Für die Erzeugung von Brauchwarmwasser sollten Speicherladesysteme angeschlossen werden. Die Speicherkapazität ist so zu be-
messen, dass mindestens die Hälfte des durchschnittlichen Tagesbedarfs abgedeckt werden kann. 

5.3. Um Korrosionen zu verhindern und damit die Gefahr des Übertritts von Heizwasser in das Trinkwasser oder umgekehrt, müssen die 
Heizflächen der Boiler aus korrosionsbeständigem Werkstoff sein. 

5.4. Damit auch im Sommer bei niedriger Vorlauftemperatur des Fernwärmenetzes die Legionellenschaltung durchgeführt werden kann ist 
bei indirektem Anschluss des Warmwasserspeichers der Wärmetauscher entsprechend auszulegen (Anlage2). 

6. Abnahme, Inbetriebnahme, Einregulierung, Wartung 
6.1. Vor der Inbetriebnahme sind alle direkt mit dem Heizwassersystem der swt verbundenen Anlagenteile einer ordnungsgemäßen Dichtig-

keits- und Druckprobe mit Kaltwasser von mindestens dem 1,3-fachen maximalen Betriebsdruck zu unterziehen. Der Prüfdruck muss 
drei Stunden gehalten werden. Ein Beauftragter der swt ist berechtigt, an der Druckprobe teilzunehmen. Vor Inbetriebnahme ist die 
Druckfestigkeit und die Dichtheit den swt vom Fachunternehmer zu bescheinigen. 

6.2. Eigenmächtiges Füllen und in Betrieb nehmen der Anlage ist untersagt. Sollten bei Zuwiderhandlungen direkte oder indirekte Schäden 
oder Kosten entstehen, so gehen diese zu Lasten des Veranlassers. 

6.3. Im Hinblick auf die bei Warmwasserbereitungsanlagen stets vorhandene Korrosionsgefahr auf der Brauchwasserseite, wird dringend 
empfohlen, die Warmwasserbereiter einmal jährlich zu reinigen und auf Dichtigkeit überprüfen zu lassen. Bei Ausfall der Heizung hat 
der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass das Wasser in der Hausanlage nicht gefriert. Bei großem Frost und längerer Dauer der Störung 
ist die Anlage ggf. zu entleeren. Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gefahr entstehen, gehen zu Lasten des Kunden. 

7. Hauseinführung 
Folgend sind drei Möglichkeiten der Hauseinführung dargestellt. Die Skizzen zeigen die Hauseinführung mit einem TWIN-Rohr. Beim Standard-
rohr werden zwei Einführungen benötigt, da Vorlauf und Rücklauf jeweils in einem separaten Mantelrohr sind. 
Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist die Hausanschlussleitung an der Grundstücksgrenze freizulegen. Bei einem gemeinsamen Ter-min mit ei-
nem Meister der swt ist die Verlegung der Leitungsführung zu besprechen. In diesem Gespräch werden sämtliche Abmessungen vom Graben 
und der Hauseinführung festgelegt. Des Weiteren wird dem Kunden mittgeteilt, welche Bauteile von den swt bereitgestellt werden. 

7.1. Die Hauseinführung in den Keller ist die günstigste und einfachste Lösung. Bei einem Schadensfall kann die Leitung einfach und schnell 
zur Reparatur erreicht werden  

 

Abbildung 1: Hauseinführung im Keller 
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7.2. Wenn kein Keller vorhanden ist, gibt es zwei Möglichkeiten: 

Möglichkeit 1: Befindet sich ein Hausanschlussraum an einer Außenwand, wird ein vorgefertigter Nahwärmeleitungsbogen eingebaut. 

 

 

Abbildung 2: Hauseinführung durch Bodenplatte an Außenwand 
 

 

Möglichkeit 2: Befindet sich der der Hausanschlussraum mitten im Gebäude, ist eine Hauseinführung über die Bodenplatte möglich. 
Hierzu wird ein Hausanschlussschacht benötigt. Die Nahwärmeleitung wird in einem Leerrohr durch einen Hausanschlussschacht bis 
an die Außenkante des Gebäudes verlegt. Das Leerrohr um die Nahwärmleitung herum, gewährleistet bei einer Leckage den Zugriff auf 
die Leitung. Wäre die Nahwärmeleitung eingegraben könnte das Gebäude bei einer Leckage nicht mehr beheizt werden. 

 

 

Abbildung 3: Hauseinführung durch Bodenplatte mit Leitungsführung unter Bodenplatte 
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Anlage 1: Anlagenschaltbild Übergabestation direkter Anschluss Warmwasserspeicher 

 

 

 

Abbildung 4: Schema direkter Anschluss Warmwasserspeicher 
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Anlage 2: Anlagenschaltbild Übergabestation indirekter Anschluss Warmwasserspeicher 

 

 

 

Abbildung 5: Schema indirekter Anschluss Warmwasserspeicher 


